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Steuerfreiheit bei Verkauf privater Grundstücke

Gewinne aus der Veräußerung von Grundstücken des Privatver-
mögens, bei denen der Zeitraum zwischen Anschaff ung und 

Veräußerung nicht mehr als zehn Jahre beträgt, sind einkommen-
steuerpfl ichtig.

Für die Berechnung des 
Zehn-Jahres-Zeitraums sind nach 
einem Urteil des Finanzgerichts 
München grundsätzlich die 
Zeitpunkte maßgebend, in denen 
die schuldrechtlichen (notariellen) 
Verträge abgeschlossen wurden.

Nutzt der Eigentümer das Ob-
jekt zu eigenen Wohnzwecken, ist 
ein erzielter Veräußerungsgewinn 

unter bestimmten Voraussetzungen 
steuerfrei. Das Einkommensteuer-
gesetz enthält zwei Alternativen, 
von denen zumindest eine für die 
Ausnahme von der Besteuerung 
erfüllt sein muss: das Objekt muss 
entweder im Zeitraum zwischen 
Anschaff ung und Veräußerung 
ausschließlich oder zumindest 
im Jahr der Veräußerung und 

in den beiden vorangegangenen 
Jahren zu eigenen Wohnzwe-
cken genutzt worden sein.

Bei der zweiten Alternative 
verlangt das Finanzgericht die zu-
sammenhängende und ununterbro-
chene Nutzung zu eigenen Wohn-
zwecken, die jedoch nicht die vollen 
drei Kalenderjahre umfassen muss.

Die Voraussetzung »Nutzung zu 
eigenen Wohnzwecken« ist erfüllt, 
wenn der Eigentümer das Objekt 
allein, mit seinen Familienangehö-
rigen oder gemeinsam mit einem 

Dritten bewohnt. Der Nutzung zu 
eigenen Wohnzwecken gleichge-
stellt ist die unentgeltliche Überlas-
sung einer Eigentumswohnung zur 
alleinigen wohnlichen Nutzung an 
ein kindergeldberechtigtes Kind.

Hinweis: Auch Ferien- oder 
Zweitwohnungen können unter 
bestimmten Voraussetzungen das 
Kriterium der »Nutzung zu eigenen 
Wohnzwecken« erfüllen. 

Geltendmachung von Erhaltungsaufwendungen 
durch Erben

Aufwendungen für die Erhaltung vermieteter Gebäude des 
Privatvermögens sind im Jahr der Verausgabung als Werbungs-

kosten anzusetzen. Sie können aber auch auf zwei bis fünf Jahre 
gleichmäßig verteilt werden.

Stirbt der Eigentümer während 
des Verteilungszeitraums, können 
die Erben nach einem Urteil des 
Finanzgerichts BerlinBrandenburg 

den noch nicht abgezogenen 
Aufwand steuerlich nicht geltend 
machen, weil sie die Aufwendungen 
nicht selbst getragen haben. 

Vielmehr müsse der Restbetrag 
als Werbungskosten in der letzten 
Steuererklärung des Erblassers 
geltend gemacht werden.

Der Bundesfi nanzhof muss 
abschließend entscheiden.

Hinweis: Nach Auff assung der 
Finanzverwaltung kann ein Rechts-

nachfolger bei einer unentgeltlichen 
Übertragung des Eigentums an 
einem Gebäude Erhaltungsaufwand 
noch in dem von seinem Rechtsvor-
gänger gewählten restlichen Vertei-
lungszeitraum geltend machen. 

Nutzt der Eigentümer das Objekt zu eigenen Wohnzwecken, ist ein erzielter Veräußerungsgewinn 
unter bestimmten Voraussetzungen steuerfrei.
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Abzugsfähigkeit von Schulgeldzahlungen

Schulgeldzahlungen können als Sonderausgaben abzugsfähig 
sein. Das setzt voraus, dass die Schule in freier Trägerschaft  

betrieben oder überwiegend privat fi nanziert wird und zu einem 
durch die zuständige Behörde (z. B. Landesministerium oder Kul-
tusministerkonferenz der Länder) anerkannten Abschluss oder dem 
einer öff entlichen Schule gleichwertig anerkannten Abschluss führt.

Auch andere Einrichtungen, 
die nicht selbst zu einem Schulab-
schluss führen, aber ordnungsge-
mäß auf einen anerkannten Ab-

schluss vorbereiten, sind begünstigt. 
Die staatliche Anerkennung bezieht 
sich in diesem Fall jedoch nur auf 
den anzuerkennenden Abschluss. 

Die weitere Voraussetzung, die 
ordnungsgemäße Vorbereitung, 
unterliegt nach dem Gesetz keinem 
besonderen Anerkennungsver-
fahren durch eine Schulbehörde. 
Damit obliegt die Prüfung dieser 
Voraussetzung nach Auff assung des 
Bundesfi nanzhofs – entgegen der 
Auff assung der Finanzverwaltung 
– den Finanzbehörden. Diesen steht 

es jedoch frei, sich an die zuständige 
Schulbehörde zu wenden und deren 
Einschätzung zur Erfüllung der 
schulischen Kriterien, wie der 
ordnungsgemäßen Vorbereitung 
auf einen anerkannten Abschluss, 
zu berücksichtigen. 

Kindergeldberechtigung für Enkelkind
Großeltern können ausnahmsweise kindergeldberechtigt sein, 

auch wenn Mutter und Kind nicht im gemeinsamen Haushalt 
der Großeltern leben, das Kind aber tatsächlich im Haushalt der 
Großeltern betreut wird.

Großeltern erhielten zunächst 
Kindergeld für ein Enkelkind, 
das mit ihnen und seiner Mutter 
im gemeinsamen Haushalt lebte. 
Die Mutter zog später mit dem 
Enkelkind in eine eigene Wohnung, 
weil sie an einem anderen Ort ein 
Studium aufgenommen hatte. Die 
Großeltern kümmerten sich wei-
terhin um das Enkelkind. Während 
der kindergartenfreien Zeit und an 

Wochenenden hielt sich das Kind 
im Haushalt der Großeltern auf. 
Da die Enkelin damit weiterhin 
überwiegend von den Großeltern 
betreut wurde und auch in deren 
Haushalt der Lebensmittelpunkt 
des Kinds lag, war Kindergeld wei-
terhin an die Großeltern zu zahlen.

(Quelle: Urteil des Finanz-
gerichts RheinlandPfalz) 

Fristlose Kündigung eines Mietverhältnisses wegen 
Zahlungsrückständen

Vermieter dürfen ein Mietverhältnis fristlos kündigen, wenn 
Mieter erhebliche Mietrückstände haben. Dafür müssen diese 

entweder zweimal hintereinander mit der Entrichtung der Miete 
oder eines nicht unerheblichen den Betrag einer Monatsmiete 
übersteigenden Teils der Miete in Rückstand sein, oder der Miet-
rückstand muss mindestens zwei Monatsmieten betragen.

Eine Kündigung ist ausgeschlos-
sen, wenn der Vermieter vor dem 
Zugang der Kündigung vollständig 
befriedigt wird. Zahlen Mieter 
nach Zustellung einer Räumungs-
klage binnen zwei Monaten die 
ausstehende Miete nebst fälliger 
Entschädigung nach, wird die 
fristlose Kündigung unwirksam.

Der Bundesgerichtshof hat 
nunmehr in einer Entscheidung 

klargestellt, dass die Mietschuld 
nach der vertraglich vereinbarten 
Gesamtmiete bemessen wird und 
nicht nach einer berechtigterweise 
geminderten Miete. Das heißt, eine 
wegen Mängel an der Mietsache 
berechtigterweise vorgenommene 
Mietminderung wird bei der Be-
rechnung der Höhe der geschulde-
ten Miete nicht berücksichtigt. 

Wenn die Enkel überwiegend von den Großeltern betreut 
werden und ihr Lebensmittelpunkt ebenfalls dort liegt, 
erhalten die Großeltern Kindergeld.

Beträgt der Mietrückstand mindestens zwei Monatsmieten, 
darf fristlos gekündigt werden.
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Erben können Kosten für 
Schadensbeseitigung 
abziehen

Ist bei einem zum Nachlass gehörenden Grundstück noch zu Leb-
zeiten des Erblassers ein Schaden entstanden, können die Kosten 

zur Schadensbeseitigung nicht vom Erben als Nachlassverbindlich-
keiten geltend gemacht werden. Die zum Todeszeitpunkt bestehen-
den Gebäudeschäden können allenfalls bei der Gebäudebewertung 
berücksichtigt werden.

Eine Ausnahme von diesem 
Grundsatz ergibt sich nach einem 
Urteil des Bundesfi nanzhofs, 
wenn eine rechtsverbindliche be-
hördliche Anordnung zur Scha-
densbeseitigung gegen den Erb-
lasser zu dessen Lebzeiten vorlag.

Im Urteilsfall hatte der Erblas-
ser zu Lebzeiten Heizöl bezogen. 
Erst nach seinem Tod stellte 

sich heraus, dass ein Großteil 
ohne Störmeldung aus dem 
Tank ausgetreten war und sich 
im Ölauff angraum gesammelt 
hatte. Die nicht durch eine Ver-
sicherung abgedeckten Kosten 
der Schadensbeseitigung wollten 
die Erben als Nachlasskosten 
geltend machen. Dies wurde vom 
Bundesfi nanzhof abgelehnt. 

Anschrift des leistenden Un-
ternehmers in Rechnungen

Damit eine Rechnung zum Vorsteuerabzug berechtigt, muss sie 
unter anderem die vollständige Anschrift  des leistenden Unter-

nehmers beinhalten. Bislang war ungeklärt, ob es sich dabei um eine 
Anschrift  handeln musste, unter der eine wirtschaft liche Aktivität 
entfaltet wird oder ob eine reine Postanschrift  ausreichend ist.

Der Gerichtshof der Europä-
ischen Union (EuGH) hat jetzt 
Klarheit geschaffen. Aus der 
gesetzlichen Formulierung »voll-
ständige Anschrift« geht nicht 
hervor, dass damit zwingend der 
Ort der wirtschaftlichen Tätig-
keit des Unternehmers gemeint 
ist. Der Begriff der Anschrift 
wird gemeinhin weit verstanden. 
Auch eine Briefkastenanschrift 
ist daher ausreichend, sofern 
der Unternehmer unter dieser 
Anschrift erreichbar ist.

Für den Vorsteuerabzug ist 
es folglich nicht erforderlich, 
dass die wirtschaftliche Tätigkeit 
des leistenden Unternehmers 
unter der Anschrift ausgeübt 
wird, die in der von ihm ausge-
stellten Rechnung angegeben 
ist. Der EuGH bestätigt damit, 
dass eine Rechnung lediglich 
formale Bedeutung für den 
Vorsteuerabzug hat. 

Einkommensteuervorauszahlungen als 
Nachlassverbindlichkeiten

Gegen einen Verstorbenen waren noch 
Einkommensteuervorauszahlungen fest-

gesetzt worden, die der Erbe bezahlte. Diese 
Steuern machte der Erbe als Nachlassverbind-
lichkeiten im Rahmen der Erbschaft steuerer-
klärung geltend.

Das Finanzgericht Münster bestätigte dies. 
Da die erst mit Ablauf des Todesjahrs entste-
hende Einkommensteuer als Nachlassverbind-
lichkeit zu berücksichtigen ist, könne auch für 
festgesetzte Einkommensteuervorauszahlungen 
nichts anderes gelten. Es sei unerheblich, ob es 
sich um Voraus- oder Nachzahlungen handele.

Tipp: Selbst nach Eintritt der Festsetzungs-
verjährung eines Erbschaftsteuerbescheids 
kann nach einem Urteil des SchleswigHolstei-
nischen Finanzgerichts die Erbschaftsteuer 
herabgesetzt werden, wenn der Erbe noch 
Steuernachzahlungen des Erblassers zu leisten 
hatte, die ihm bis dahin unbekannt waren.

Der Bundesfinanzhof muss ab-
schließend entscheiden. 

Der Erbe machte die Steuern als Nachlassverbindlichkeiten im 
Rahmen der Erbschaftsteuererklärung geltend.
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Vorsteuerkorrektur bei Überschreiten des Zahlungsziels
Im Regelfall kann ein Unternehmer die ihm von einem anderen 

Unternehmer in Rechnung gestellte Umsatzsteuer in dem 
Zeitpunkt als Vorsteuer abziehen, in dem er die Rechnung erhält. 
In dem Zeitpunkt, in dem feststeht, dass das Entgelt aus Sicht 
des leistenden Unternehmers uneinbringlich wird, das heißt der 
Leistungsempfänger zum Beispiel die Rechnung endgültig nicht 
begleichen wird, muss der Leistungsempfänger den Vorsteuerabzug 
allerdings rückgängig machen.

Uneinbringlich ist das 
Entgelt, wenn bei objektiver 
Betrachtung damit zu rechnen 

ist, dass der Leistende die 
Entgeltforderung auf absehbare 
Zeit rechtlich oder tatsächlich 

nicht durchsetzen kann. Ein 
wichtiges Indiz für die Unein-
bringlichkeit ist nach Auffassung 
des Finanzgerichts Berlin Bran-
denburg ein Überschreiten des 
Zahlungsziels um das Dreifache 
der Zahlungsfrist, mindestens 
um mehr als sechs Monate.

Die Vorsteuerkorrektur 
muss nach Auffassung des 
Finanzgerichts zwingend in 

dem Voranmeldungszeitraum 
vorgenommen werden, in dem 
die Uneinbringlichkeit eintritt. 
Ein Nachholen in einem anderen 
Voranmeldungszeitraum sei 
zumindest nach Ablauf des 
Kalenderjahrs der Unein-
bringlichkeit unzulässig.  

Umsatzsteuerbefreiung eines Hausnotrufsystems

Es war zu klären, ob den 
Bewohnern einer Senioren-

residenz in Rechnung gestellten 
Kosten für das Unterhalten eines 
Hausnotrufsystems und für 
Betreuungsleistungen umsatz-
steuerpflichtig waren.

Letztere wurden über eine 
Pauschale abgerechnet. Darin 
enthalten waren unter anderem 
die Beratung und Unterstützung 
in Fragen zur altersgerechten 
Betreuung und Pflege, Hilfe-
leistungen bei Arztbesuchen, 
Hilfestellungen beim Umgang 

mit Rollator oder Rollstuhl, 
Hausmeisterleistungen sowie 
Aufwendungen zur Bildung und 
Deckung kultureller Bedürfnisse. 
Die Leistungen wurden direkt 
mit den Bewohnern abgerechnet.

Nach einem Urteil des Bun-
desfinanzhofs handelt es sich 
sowohl beim Hausnotrufsystem 
als auch bei den Betreuungsleis-
tungen um Leistungen, die eng 
mit dem Betrieb von Einrich-
tungen zur Betreuung hilfsbe-
dürftiger Personen verbunden 
sind. Diese Leistungen sind 

umsatzsteuerfrei, wenn feststeht, 
dass die Leistungsempfänger 
aufgrund der Zuerkennung einer 
Pflegestufe zum Leistungsbezug 
berechtigt sind. In diesen Fällen 
kann unterstellt werden, dass 
die Pflegekassen als Sozialver-
sicherungsträger die Kosten 
tragen. Für die Anerkennung der 
Umsatzsteuerfreiheit ist es nicht 
erforderlich, dass die Sozialver-
sicherungsträger die Kosten in 
voller Höhe übernehmen.  

Umsatzsteuerliche Behandlung verkehrstherapeutischer 
Leistungen
Nach einem Urteil des Finanzgerichts Münster stellen verkehrs-

therapeutische Leistungen zur Wiedererlangung der Fahrer-
laubnis keine umsatzsteuerfreie Heilbehandlung dar.

Steuerfrei sind nur solche 
Tätigkeiten, die zum Zweck 
der Vorbeugung, Diagnose, 
der Behandlung und Heilung 
von Krankheiten oder Gesund-
heitsstörungen vorgenommen 
werden. Bei verkehrstherapeu-
tischen Leistungen lägen diese 
Voraussetzungen jedoch nicht 
vor. Die Kurse dienen in erster 

Linie dazu, die Teilnehmer auf 
die medizinisch psychologische 
Untersuchung (MPU) zur Wie-
dererlangung der Fahrerlaubnis 
vorzubereiten. Das Hauptziel 
der Verkehrstherapie liege damit 
nicht in der Behandlung von 
Krankheiten beziehungsweise 
Gesundheitsstörungen.

Etwas anderes ergibt sich bei 

der Beurteilung heileurythmi-
scher Heilbehandlungsleistun-
gen. Gemäß Urteil des Bundes-
finanzhofs ist Heileurythmik 
als Bewegungstherapie eine 
Heilbehandlungsleistung. Der 
Erbringer solcher Leistungen 
muss die dafür erforderliche 
Berufsqualifikation vorweisen. 
Eine Heileurythmistin mit einem 
»Diplom für Eurythmie« des 
Instituts für Waldorfpädagogik 
sowie das »HeileurythmieDip-

lom« der Schule für Eurythmi-
sche Heilkunst und Mitglied im 
Berufsverband Heileurythmie 
e. V. (BVHE) erfüllt diese per-
sönlichen Voraussetzungen. Die 
von der Heileurythmistin auf 
Grund ärztlicher Verordnung 
erbrachten Leistungen stellen 
folglich Heilbehandlungen im 
Bereich Humanmedizin dar 
und sind umsatzsteuerfrei.  
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Neues Datenschutzrecht tritt am 25. Mai 2018 in Kraft

Ab dem . Mai  werden die Regelungen der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) unmittelbar geltendes Recht in 

allen Staaten der Europäischen Union (EU). Damit wird ein einheit-
liches Datenschutzniveau in den Mitgliedstaaten gewährleistet. Die 
Wahlmöglichkeiten, welche die DSGVO vorsieht, hat Deutschland 
im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG neu) ausgeübt. Das BDSG neu 
tritt ebenfalls am . Mai  in Kraft .

Die Datenschutzauf-
sichtsbehörden erhalten zur 
Durchsetzung umfangreiche 
Befugnisse und haben demge-
mäß ihre Personalkapazitäten 
aufgestockt. Flankiert werden 
die erweiterten Befugnisse durch 
eine Ausweitung des Bußgeld-
rahmens bei Verstößen. Bisher 
konnten maximal   Euro 
als Bußgeld festgesetzt werden. 
Zukünftig sind Bußgelder bis  
Millionen Euro oder  Prozent 
vom Jahresumsatz zulässig, wo-
bei der jeweils höhere Wert gilt.

Die DSGVO findet An-
wendung auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
natürlicher Personen, ohne 
dies genauer zu definieren. Im 
Zweifel sollte, beispielsweise 
bei der Speicherung einer IP-
Adresse, vom Personenbezug 
ausgegangen werden.

Anzuwenden sind die Da-
tenschutzbestimmungen, wenn 
die Verarbeitung der Daten im 
Rahmen der Tätigkeiten einer 

Niederlassung in der EU erfolgt. 
Die Verarbeitung selbst kann 
auch außerhalb der EU statt-
finden. Hat ein Unternehmen 
seine Niederlassung außerhalb 
der EU, muss es die Regelungen 
trotzdem beachten, wenn es 
Waren oder Dienstleistungen 
in der EU anbietet und die 
Datenverarbeitung mit seinem 
Angebot zusammenhängt.

Folgende Grundprinzipien 
sind zu beachten:
•  Verbot mit Erlaubnisvor-

behalt: Die Verarbeitung 
personenbezogener Daten ist 
grundsätzlich verboten, es sei 
denn, es liegt eine Einwilligung 
oder eine in der DSGVO 
normierte Ausnahme vor. 
Eine solche Ausnahme kann 
beispielsweise die Verarbeitung 
zur Erfüllung eines Vertrags 
oder zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung sein.

•  Datensparsamkeit: Die Ver-
arbeitung personenbezogener 

Daten muss auf das für den 
Zweck der Verarbeitung 
notwendige Maß beschränkt 
sowie dem Zweck angemessen 
und sachlich relevant sein.

•  Zweckbindung: Personen-
bezogene Daten dürfen nur 
für festgelegte, eindeutige 
und rechtmäßige Zwecke 
erhoben werden.

•  Datensicherheit: Der 
Unternehmer hat geeignete 
technische und organisatori-
sche Maßnahmen zur Daten-
sicherheit umzusetzen. Dabei 
hat er neben dem Stand der 
Technik und den Implemen-
tierungskosten, den Zweck der 
Datenverarbeitung, aber auch 
die Eintrittswahrscheinlichkeit 
und die Schwere des Risikos 
für die persönlichen Rechte 
zu berücksichtigen. Eine 
Verletzung des Schutzes perso-
nenbezogener Daten muss der 
Unternehmer unverzüglich, 
nach Möglichkeit innerhalb 
von  Stunden nach Bekannt-
werden des Vorfalls, an die 
zuständige Datenschutzbe-
hörde melden. Es sei denn, die 
Verletzung führt voraussicht-
lich nicht zu einem Risiko für 
die persönlichen Rechte und 
Freiheiten des Betroffenen.

•  Betroffenenrechte: Unterneh-
men haben gegenüber den 
Betroffenen weitreichende 
Informationspflichten zu er-
füllen, beispielsweise über den 
Zweck und die Rechtsgrund-
lage der Datenverarbeitung. 
Sie müssen gegenüber einer 
anfragenden Person Auskunft 
darüber geben, ob und 
gegebenenfalls welche Daten 
dieser Personen sie verarbeitet 
haben. Darüber hinaus können 
Betroffene von Unternehmen 
verlangen, dass unzutreffende 
personenbezogene Daten 
berichtigt oder Daten gelöscht 
werden, weil zum Beispiel die 
Einwilligung zur Datenverar-
beitung widerrufen wurde.

•  Datenschutz-Folgenab-
schätzung: Diese muss 
der Unternehmer vorab 
vorsorglich durchführen, 
wenn die Art der Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
voraussichtlich ein hohes 
Risiko für die persönlichen 
Rechte und Freiheiten birgt.

•  Datenschutzbeauftragter: Ein 
Datenschutzbeauftragter ist 
unter anderem zu benennen, 
wenn ein deutsches Unterneh-
men mehr als zehn Personen 
mit der automatisierten Ver-
arbeitung personenbezogener 
Daten beschäftigt. Muss ein 
Unternehmen eine Daten-
schutz-Folgenabschätzung 
durchführen, ist ein Daten-
schutzbeauftragter unabhängig 
von der Anzahl der Beschäftig-
ten, die personenbezogene Da-
ten verarbeiten, zu benennen.

Das neue Datenschutzrecht 
beinhaltet umfangreiche und 
detaillierte Pflichten für Unter-
nehmen. Es müssen interne Pro-
zesse angepasst beziehungsweise 
neu etabliert werden. Auch eine 
Schulung der Mitarbeiter ist 
unerlässlich. Unternehmen 
sollten unverzüglich, gegebe-
nenfalls unter Hinzuziehung 
ihres Rechtsberaters oder eines 
Datenschutz-Dienstleisters, mit 
der Umsetzung beginnen. 

Datenschutz wird jetzt ernst genommen: Unternehmen haben gegenüber den 
Betroffenen weitreichende Informationspflichten zu erfüllen, beispielsweise 
über den Zweck und die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung.
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Bargeldlose Zahlung muss für Kunden kostenlos sein

Seit dem . Januar dürfen Unternehmen für die gängigsten 
Zahlungsmöglichkeiten keine Gebühren mehr vom Kunden 

verlangen. Deutschland setzt damit eine Vorgabe der EU um.
Deutschland hat zum . Januar 

 Vorgaben der zweiten EU-
Zahlungsdiensterichtlinie (PSD ) 
umgesetzt. Der neue § a BGB 
sieht vor, dass für gängige bargeld-
lose Zahlungsmittel (Überweisung, 
Lastschrift , Visa und Mastercard) 
gegenüber dem Kunden keine 
zusätzlichen Entgelte mehr erhoben 
werden dürfen. Die Detailrege-
lungen sehen Sie im Kasten.

Durch diese Regelung sollen 
Kunden bei der Bezahlung von 
Waren oder Dienstleistungen nicht 
mit zusätzlichen Kosten belastet 
werden. Unternehmen haben damit 
keine Möglichkeit mehr, die eige-
nen Kosten der Zahlungsmodalitä-
ten an den Kunden weiterzugeben. 
Die Wettbewerbszentrale hat eine 

Beschwerdestelle eingerichtet, bei 
der Gewerbetreibende und Ver-

braucher Fälle mitteilen können, 
in denen die neuen Regeln nicht 
umgesetzt wurden. (mi) 

Die neuen Regeln für Zahlungsentgelte
Gegenüber Verbrauchern gilt:
1.  Zusatzkosten für eine SEPA Lastschrift bei der Bezahlung von Waren und Dienstleistungen sind nicht zulässig.
2.  Zusatzkosten für die Überweisung nach einem Kauf auf Rechnung sind nicht zulässig.
3.  Zusatzkosten für Zahlungen mit Kreditkarte sind nicht zulässig, wenn die Kreditkarte im 

»Vier-Parteien-Kartenzahlverfahren« abgewickelt wird (z. B. Visa, Mastercard).
4.  Zusatzkosten für Zahlungen mit Kreditkarte, die im Drei-Parteien-Kartenzahlverfahren 

abgewickelt werden sind dagegen zulässig (z. B. Diners, American Express).

Zwischen Unternehmen gilt:
1.  Zusatzkosten für eine SEPA Lastschrift bei der Bezahlung von Waren und Dienstleistungen sind nicht zulässig.
2.  Zusatzkosten für die Überweisung nach einem Kauf auf Rechnung sind nicht zulässig.
3.  Zusatzkosten für Zahlungen mit einer Kreditkarte sind zulässig.

Quelle: Wettbewerbszentrale

Sturmtief Friederike – Unterstützung der Geschädigten 
durch steuerliche Maßnahmen

Durch das Sturmtief Friederike im Januar  sind in den 
betroff enen Regionen beträchtliche Schäden entstanden. Die 

Beseitigung dieser Schäden wird bei vielen Steuerpfl ichtigen zu 
erheblichen fi nanziellen Belastungen führen. Zur Unterstützung der 
Geschädigten haben die Finanzministerien Niedersachsens, Hessens 
und Sachsen-Anhalts Erleichterungen bekannt gegeben.

Zu den wichtigsten Möglich-
keiten für Steuererleichterungen 

gehören die Anpassung der 
Vorauszahlungen auf die Einkom-

men- und Körperschaft steuer, 
die Stundung fälliger Steuern des 
Bundes und des Landes bis zum 
. Mai  sowie der Verzicht 
auf Vollstreckungsmaßnahmen 
und Säumniszuschläge.

Im Rahmen der gesetzlichen 
Regelungen können Betroff ene 
beispielsweise notwendige Aufwen-
dungen für die Wiederbeschaff ung 
von Hausrat und Kleidung 
sowie für die Beseitigung von 
Schäden an der eigengenutzten 
Wohnung im eigenen Haus als 
außergewöhnliche Belastung 
geltend machen. Arbeitnehmer 
können die als außergewöhnliche 
Belastungen abziehbaren Aufwen-
dungen auch schon im Rahmen 
des Lohnsteuerabzugs als einen 
vom Arbeitslohn abzuziehenden 
Freibetrag berücksichtigen lassen.

Für Einkünft e aus Land- und 
Forstwirtschaft , Gewerbebetriebe, 
Vermietung und Verpachtung so-

wie selbständige Arbeit verschaff en 
die Bildung steuerfreier Rücklagen 
und Abschreibungserleichterungen 
bei Ersatzbeschaff ung unbürokrati-
sche Hilfe. Sind unmittelbar durch 
den Sturm Buchführungsunterlagen 
und sonstige Aufzeichnungen 
vernichtet worden oder verloren 
gegangen, sind hieraus steuerlich 
keine nachteiligen Folgerungen 
zu ziehen. Auch eine Stundung 
oder ein Erlass der Grund- oder 
Gewerbesteuer ist möglich.

Betroff enen wird empfohlen, 
sich wegen möglicher steuerlicher 
Hilfsmaßnahmen mit ihrem 
Steuerberater in Verbindung zu 
setzen. Dieser wird in Anlehnung 
an die Schreiben der Finanzmi-
nisterien mit dem Finanzamt 
oder der Gemeinde abstimmen, 
welche Maßnahmen im konkreten 
Einzelfall gelten. (en) 

Betroffenen wird empfohlen, sich wegen möglicher steuerlicher 
Hilfsmaßnahmen mit ihrem Steuerberater in Verbindung zu setzen.
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STEUERTERMINE
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung1 Scheck2

Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3

12.03.2018 15.03.2018 09.03.2018

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag

12.03.2018 15.03.2018 09.03.2018

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag

12.03.2018 15.03.2018 09.03.2018

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritäts-
zuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung 
an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

Umsatzsteuer4 12.03.2018 15.03.2018 09.03.2018

Sozialversicherung5 27.03.2018 entfällt entfällt

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgen-
den Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste 
Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung 
muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es 
sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

3 Für den abgelaufenen Monat.
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat.
5 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu 

vermeiden, empfi ehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnach-
weise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 23.03.2018) an die jeweilige Einzugsstelle übermit-
telt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte 
erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt 
insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Gemeinschaftliches Ehegattentestament

In einem vom Oberlandesgericht Hamm entschiedenen Fall hatten 
Ehegatten in einem gemeinschaft lichen Ehegattentestament 

ihren gemeinsamen Sohn zum Schlusserben des Längstlebenden 
bestimmt.

Nach dem Tod der Ehefrau 
 lernte der Witwer eine Frau 
kennen, mit der er ab  in einem 
gemeinsamen Haushalt lebte und 
die ihn bis zu seinem Tod im Jahr 
 pfl egte. Als Gegenleistung für 
die Pfl ege vereinbarte der Sohn 
auf Wunsch des Vaters mit dessen 
Lebensgefährtin im Jahr  ein 
lebenslanges Wohnrecht an einer in 
seinem Eigentum stehenden Woh-
nung. Während des Zusammen-
lebens übertrug der Vater seiner 
Lebensgefährtin verschiedene Ver-
mögensgegenstände im Gesamtwert 
von etwa   Euro, was nahezu 
sein gesamtes Vermögen darstellte.

Nach dem Tod des Vaters 
verlangte der Sohn die Vermö-
gensgegenstände heraus, weil die 
Zuwendungen sein Erbteil beein-

trächtigten, ohne dass daran ein an-
erkennenswertes Eigeninteresse des 
Vaters bestand. Die Lebensgefährtin 
behauptete, dass die Schenkungen 
aus Dankbarkeit erfolgt seien, 
weil sie dem Vater den Haushalt 
geführt und ihn gepfl egt habe.

Das Gericht gab dem Sohn 
Recht. Die Leistungen der 
Lebensgefährtin während des 
Zusammenlebens seien durch freie 
Kost und Logis, durch gemeinsame 
Reisen auf Kosten des Vaters und 
durch das zugesagte Wohnrecht 
bereits ausgeglichen. 

Nach dem Tod des Vaters verlangte der Sohn die Vermögensgegen-
stände heraus, weil die Zuwendungen sein Erbteil beeinträchtigten.
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